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Erklärung zur Hauptstadtzulage 

für beamtete Dienstkräfte (Probe/Lebenszeit) und tariflich Beschäftigte 

Nach Unterzeichnung an die Personalstelle: 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

– ZS P  – 

Flottenstraße 28-42 

13407 Berlin 

Beschäftigungsdienststelle/Schulnummer/Stellenzeichen 

 

Telefon (dienstlich oder privat) 

 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum 

 

Personalnummer 

 

E-Mail-Adresse (dienstlich oder privat) 

 

Ich gehöre folgender Beschäftigtengruppe an: 

 tariflich Beschäftigte/-r (Entgeltgruppe bis E 13 (ohne E 13 Ü), S 18, KR 17). 

 beamtete Dienstkraft auf Probe/Lebenszeit (bis A 13 mit Amtszulage). 

Ich erkläre Folgendes: 

 Ich möchte ab   einen monatlichen steuerfreien Zuschuss für ein Firmenticket 

(Deutschlandticket Job oder VBB-Firmenticket) erhalten. Für die Gewährung des 

zweckgebundenen Zuschusses habe ich ein Abonnement zum    

(Datum des Beginns des Abonnements) für folgende Ticketoption abgeschlossen: 

 VBB-Firmenticket. 

Deutschlandticket Job. 

 Mir ist bekannt, dass das Firmenticketabonnement online über das SenBJF-Kundenportal der 

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bis zum 8. des Vormonats abgeschlossen sein muss. 

oder 

Ich beantrage ab   die Hauptstadtzulage allein als monatlichen steuerpflichtigen 

Zulagenbetrag. Ich verzichte auf einen monatlichen steuerfreien Zuschuss für ein Firmenticket. 

Mir ist bekannt, dass ein Zuschuss bei späterer (erneuter) Beantragung dann stets 

steuerpflichtig ist. 

Die vorstehende verbindliche Erklärung ist zwingend abzugeben und dient dazu, die 

entscheidungserheblichen Informationen für die Gewährung der Hauptstadtzulage, insbesondere 

des Zuschusses zu einer Firmenticket-Option zu bewerten. Die Abwahl des Zuschusses kann zukünftig 

nur einmal jährlich mit einem Vorlauf von zwei Monaten erklärt werden.  
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Mir ist bekannt, dass noch eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der 

Hauptstadtzulage und der konkreten Höhe des Zuschusses zum Firmenticket durch meine 

Dienststelle erfolgt. 

Mir ist bekannt, dass meine Dienststelle zum Zeitpunkt der Antragstellung entscheidet, ob und in 

welcher Höhe der Zuschuss zum Firmenticket steuerfrei gewährt werden kann und dass ein 

zweckgebundener steuerfreier Zuschuss für ein Firmenticket die bei der 

Einkommensteuerveranlagung als Werbungskosten abzugsfähige Entfernungspauschale mindert 

(§ 3 Nr. 15 Satz 3 EStG). 

Mir ist bekannt, dass die Zahlbarmachung des Zuschusses zu einem Firmenticket von 

organisatorischen und technischen Vorarbeiten sowie einem bestehenden Firmenticketabonnement 

mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) als Vertragspartner der SenBJF abhängig ist und insoweit 

gegebenenfalls erst rückwirkend erfolgen kann. 

Eine Kündigung bzw. Beendigung meines Abonnements kann nur per E-Mail unter Angabe von 

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum 

 Personalnummer 

 Vertragsnummer bei der BVG 

 Kündigungszeitpunkt 

an firmenticket@senbjf.berlin.de erfolgen. 

Das Merkblatt „Hauptstadtzulage und Zuschuss zu den Kosten für ein Firmenticket (Stand 01/2024)“ 

habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Datum/Unterschrift Antragsteller/-in 
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